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Die Abgeordneten :EPIIl Nationalrat Lr. LICHAL und Geno~sen haben am 6. Juni 1983 

ur.ter der Nr. 6/J an die BUnOE-5Iegierung eine schriftlichE' parlamentarische 

Anfrage betreffend den Entwurf einer Vel'ordnung der BundesregieI'ung über die 

Beistellung von Dienstkleidern im Eereich der Massawirtschaft gelichtet, 

welche folgenden Wertlaut hat: 

1. Welche Gründe ","aren für die Ausarbeitung des - in eier gegenwärtigen Fassung 
vorliegenden - Entwurfes einer \'ezordnung über die Beistellung von 
DienstkleideIn im Bereich der Massawirtschaft ausschlaggebend? 

2. In k-elchen Punkten (detaillierte AusfÜhrung) wird dE-Ti den Entwz.:rf in seiner 
derzeitigen Fassung ablehnenden Stellungnahmen der Bundessektionen 
a) der Sicherheitswache, 
b) der Gendarmerie, 
c) de·r Zollwache und 
d) deI Justizwache 

bei der endgültigen Ausarbeitung der Verordnung Rechnung getragen kerden? 

3. Werden in der gegenstär.dlichen Angelegenheiten wE,itere Verhandlungen 
g6führt werden? 

4. Wenn nein: Weshalb nicht? 

5. Wenn ja: Werden diese Verhandlungen mit Vertretern der Bundessektion der 
Sicherheitswache , der Buno'E-5gendarmerie I der Zollwache und der Justizwache 
geführt werden? 

.. /. 
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6. Wiro cem im Eegutachtungsverfahren geäußerten Wunsch nach Befassung der 
Arbeitsgemeinschaft der Wc'chkörper entsprochen werden? 

7. Wenn nein: Weshalb nicht? 

Ich beehre micl:, diese Anfrage namens der Bundesregierung wie folgt zu 

beant"icrten: 

Der als erstes Arbeitspapier verstandene Entwurf d€.s Bundeskanzleramtes für 

eine Verordnung der Bundesregierung über die Eeistellung von Dienstkleidern im 

Bereich der Massar,drtschaft wurde vorerst nur der G€.werkschaft öffentlicher 

Dienst zur Stellungnahme Crermittelt. 

Diese hatte nämlich bereits 1981 zugesagt, bei der Schaffung einer tauglichen 

Rechtsgrundlaqe vnc der kostensenkenden Reorganisation der Dienstkleider

bewirtschaftung im Bereich der vier Wachekörper mitzuwirken. Mit diesem 

Er:tt+1..:lf sellten nun als erster Schritt der als notwendig erkannten Feform

maßnahmen cer Dienstnehmervertretung eie Standpunkte der Dienstgeberseite 

tekanntgegeben t+-€'räer.. Im gegenwärtigen Stadium der Angelegenheit von einem 

Eegutachtungsverfahren zu sprechen, wäre dahf:r verfehlt. 

Ziel der Reform ist es - nach Schaffung der gesetzlichen Grundlage - das an 

die ~"-achebeamten einmal jährlich ausbezahlte Reparaturpausc:l;ale als Auf

wandsentscl:ädigung zu normieren und die pz'axis zu sanieren, daß [ür die 

Sachleistung Dienstkleid vor. Massateilnehmern - er.tgegen der derzeit im Gesetz 

grundsätzlich getroffener. Rf:gelung - keine Vergütung eingehoben wird. 

Die über das R€[: araturpauschale hinal1Bg€'henden, derzeit noch üblichen 

Auszahlungen an Massateilnehmern bzw. an aus der Massawirtschaft ausscheidende 

Bedienstete, sollen jedoch eingestellt werden. Die Verpflichtung des 

Dier.stgebers zur Beistellung von Dienstkleidern kann nämlich keinen Rechts

titel für ein zusätzliches Einkommen des IJienstnehmers abgeben. Die ~:eltend 

gemachten Besonderheiten des Exekutivdienstef:; [inden bereits im Zulagen- ur.d 

Nebengebührenrecht ihren Niederschlag. 

Zu den einzelnf?n Fragen der Anfrage ist festzustellen: 
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Zu Frage 1: 

Die der Gewerkschaft öffentlicher Dier;.st zur Verfügung gestellte Fassung des 

Verordnungser.tff/!..rfes beruht auf den lauf€..nder~ Einschauberichten des Rechnungs

hofes, der insbesor;.dezoe die fehlende Rechtsgrundlage für die Massawirtschaft 

und die Auszahlungen an die Massateilnehmer kritisierte. Auf TB 1981 Abs.2, TB 

1980 Abs.2, TB 1979 Abs.2, TB 1978 Abs.I, TB 1977 ALS.2, TB 1976 Abs.3, TB 

1975 Abs.3, TB 1974 Abs.4, TB 1973 Abs.5 US1\'. darf hingeJ,desen werden_ 

Zu Frage 2: 

Eine zusammenfassend6 Stellungnahrr.e der angeführten Bundessektionen ist vor 

relativ kurzer Zeit im Bundes:kanzlezamt eingelangt. Diese Stellungnahmen 

",·erden nunmehr Grundlage weiterer Ges:präche sein. Im gegenll.ärtigen Zeitpunkt 

kennen detaillierte Aussagen darüber, inwieweit den Stellungnahmen dez 

Bundessektionen Rechnung getragen wird, nicht getroffen werden. 

Zu den Fragen 3 bis 7: 

Es ",'ar und ist wie bister beabsichtigt, nach Einlangeon dieser Stellungnahmer;. 

deor Eienstnehmervertretung- in vOerhandlungen mit diesen in Verbindung zu 

treten. Auf personelle Zusammensetzung von Verhandlungsdelegationen der 

Gewerkschaft öffentlicher Dienst wird seitens der Bundesre~oierung kein Einfluß 

gencmmen. 
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